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Das kann man sicherlich so machen.
Wäre mir aber die mögliche Rechtswidrigkeit dieses Verfahrens bewusst, müsste ich zumindest
diese Bedenken anmelden. Wenn dann die Oberstufenleitung immer noch meint, das so
handhaben zu müssen, bin ich in der Tat aus dem Schneider - ganz gleich, was dann im Falle
eines Widerspruchs passiert.
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